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RS OGH 1995/10/24 5Ob537/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1995

Norm

ABGB §785 Abs3

Rechtssatz

Die Bestimmung des § 785 Abs 3 ABGB kommt für die in einem Übergabsvertrag auf den Todesfall enthaltene

Schenkung nicht zum Tragen, weil auch in einem solchen Fall der Vermögensübergang auf den Übernehmer erst mit

dem Tod des Übergebers erfogt.
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